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Recht

Stellung des entwaldeten Geländes fehlt.
Die Bürgschaft kann für eine gegenwärtige,

eine künftige oder eine bedingte
Schuld gewährt werden. Wirksam werden

kann die Bürgschaft est, wenn der

Hauptschuldner gehalten ist, seiner

Verpflichtung nachzukommen. Dieser
akzessorische (zu bereits Bestehendem
hinzutretende) Charakter der Bürgschaft
verlangt, dass zunächst der Inhalt der damit

garantierten Hauptschuld umschrieben

wird. Ist diese, wie oft, unpräzise vereinbart,

so muss der Vertrag nach dem

Vertrauensprinzip - also nach dem, was in

guten Treuen vernünftigerweise zu
verstehen war - ausgelegt werden.

Analyse der vorliegenden
Situation
Bei dieser Auslegung befand das Bundesgericht,

die Bürgschaft könne nicht als

Sicherung der Wiederaufforstungspflicht
des Grubenkonzessionärs verstanden
werden. Dafür war ja bereits die andere

Garantie von Fr. 56 000,- bestimmt. Die

Bürgschaft zielte vielmehr auf den Fall ab,

dass der Grubenbetreiber die

Wiederaufforstungspflicht nicht erfüllen und das

Forstinspektorat sich an den kantonalen

Wiederaufforstungsfonds wenden wür¬

de, um die ersatzweise Wiederherstellung
zu erlangen. Die Bürgschaft sollte also die

Kosten des Staates sicherstellen, falls dieser

sich der Wiederaufforstung annehmen

musste. Entgegen der Meinung des

Kantons bezieht sich die verbürgte
Hauptverpflichtung nicht auf eine Pflicht zu

einem Tun, sondern betrifft eine bedingte
Forderung des Staates gegen den

Grubenkonzessionär.

Da die Bürgschaft nicht die Wiederaufforstung

durch diesen Konzessionär

sichert, genügt es zur Fälligkeit des

verbürgten Betrags nicht, dass der
Grubenbetreiber seiner Pflicht nicht nachkommt.
Es braucht zusätzlich noch, dass der Staat

hierauf gewisse Vorkehren getroffen hat.

Eine solche staatliche Ersatzvornahme
erfordert einen Entscheid, dann eine

Aufforderung an den Grubenbetreiber, zu

handeln, weiter die Feststellung seiner

Unterlassung, den Ersatzvornahmebefehl,

die Durchführung der befohlenen
Ersatzvornahme und einen Entscheid über

deren Kosten. Grundsätzlich kann die

Behörde nur den Ersatz ihrer effektiven
Kosten verlangen, nicht jenen überflüssiger

Ausgaben. Der Staat muss also die

Ersatzvornahme ausgeführt oder wenigstens

angeordnet haben, und die Behörde

muss deren Kosten kennen.

Nicht alles vorgekehrt

Nach den Tatsachenfeststellungen, die

dem Kantonsgericht oblagen, ist diesen

Anforderungen nurteilweise genügt worden:

Die Wiederaufforstung wurde vom
Staat beschlossen. Die Vollzugsaufforderung

an den Grubenbetreiber ist aber

nirgends erkennbar, wohl aber dessen

Weigerung. Auf diese Phase folgte dann kein

Beschluss, die Ersatzvornahme zu besorgen,

weshalb es auch nie zu einer

Kostenberechnung kommen konnte. Es fehlte

damit der Grund, aus dem der Staat die

verbürgte Summe hätte beanspruchen
können. Dass die Bürgschaft nur für
beschränkte Zeit versprochen wurde, ändert
daran nichts, zumal der Vertrag zwischen

den Parteien verlängerbar war und das

Gesetz (Art. 510 Abs. 4 und 5 OR) dem

Gläubiger Schutzvorkehren ermöglicht,

wenn der Bürgschaftsvertrag abläuft,
während die Hauptschuld noch nicht

fällig ist. (Nicht für die amtliche

Entscheidsammlung bestimmtes Urteil

4C. 109/1998 vom 2. Februar 1999.)

Dr. iur. Roberto Bernhard

Mythenstrasse 56

CH-8400 Winterthur
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